
Künstlersozialkasse

10 prmagazin 200410

Unwissen
schützt nicht

Wer selbstständige Publizisten oder Künstler beschäftigt, muss Abgaben an die 
Künstlersozialkasse leisten. Dass diese auch PR-Agenturen zur Kasse bittet, ist 
 vielen unbekannt. Doch aufgepasst: Wer sich nicht unaufgefordert meldet, dem 
drohen Nachzahlungen. Und die sind für kleinere Firmen oft existenzbedrohend.

Vorauszahlungen für 2004. Ohne 
Rück lagen hätte das für uns einen 
kräftigen Rückschlag be deutet.“ 

Zu nächst hatte Hocke einen 
Meldebogen bekom men. In der 
Flut ähnlicher, meist unwichtiger 
Post maß er ihm aber keine große 
Bedeu tung bei und  füllte ihn erst 
nach erneuter Aufforderung aus. 

Ähnlich ging es zahlreichen an-
deren PR- und Werbeagen turen. 
Auch sie sol len rück wirkend Ab-
gaben an die KSK zah len. Für viele 
von ihnen ist das existenzbe-
drohend. Doch wie kommt es dazu, 
dass die KSK – anscheinend plötz-
lich – Agen turen ins Visier nimmt? 

Agenturen müssen zahlen  Von 
der Gesetzes lage her ist die Ant-
wort einfach: PR- und Werbe agen-
turen beschäf tigen selbst stän dige 
Pub li zisten oder Künstler. Des-
wegen müssen sie Ab gaben an die 
KSK zahlen. Das steht im Künst ler-
sozial versiche rungs  gesetz. Und das 
ist nicht neu. Seit 1983 werden 
selbstständige Künstler und Pu-
blizisten zwangsweise renten- und 
kranken versichert, damit sie im 
 Alter nicht verarmen und bei 
Krankheit versorgt sind.

Die Beiträge für diese Versiche-
rung müssen irgendwoher kom-
men. Die eine Hälfte zahlen die 
versicherten Künstler und Publizis-

ten, die andere Hälfte wird finan-
ziert aus Bundeszuschüssen und 
den Abgaben der Unternehmen, 
die selbst ständige Künstler oder 
Publizisten beschäftigen. Wie ge-
sagt: Das ist nicht neu. 

Hat die KSK es bisher schlicht 
ver gessen oder vernach lässigt, von 
PR-Agen turen Abgaben zu ver-
langen? „Nein. Die KSK forscht 
ständig nach Unter  nehmen, die 
keine Abgaben leisten“, sagt Andri 
Jürgensen, Spezialist für Künst ler-
sozial recht und Rechts anwalt von 
Ad-hoc-Geschäftsführer Hocke. 
„Aber die KSK hat dafür zu we-
nige Mitar beiter. Wenn sie mehr 
Personal für Prüfungen hätte, käme 
es nicht zu solch späten, un lieb-
samen Über raschungen für die 
Unter nehmen.“ 

Zufällige Häufung Uwe Fritz, 
stellvertretender Ab teilungs leiter 
der KSK, kann das bestä tigen: „Wir 
hoffen im kommenden Jahr auf 
Verstärkung. Dann werden wir 
mehr Unter nehmen über prüfen 
und früher unsere Forde rungen an-
melden. Wir durchforsten dazu 
zum Beispiel Adresslisten und 
Branchen bücher. Dass wir dieses 
Jahr PR- und Werbe agen turen 
 be sonders im Visier gehabt hätten, 
ist aber falsch. Eine Häufung ist 
eher zufällig.“ Wenn die KSK eine 

in Schlag ins Genick und ins 
Kontor zugleich war das für 
Wolfpeter Hocke. Seit 17 Jah-

ren ist er geschäftsführender Gesell-
schaft er der PR-Agentur Ad hoc in 
Gütersloh – Anfang dieses Jahres 
bekam er einen Brief der Künstler -
sozialkasse (KSK): „Einen fünfstel-
ligen Euro-Betrag wollte die KSK 
von mir. Nach zahlungen für fünf 
Jahre für die Beschäf tig ten und 
mich, außerdem ent sprech ende 

E

Wolfpeter Hocke 
traf die Forderung 
der KSK 
 unvorbereitet.
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 Branche gezielt prüfe, teile sie das 
vorher in aller Regel den Verbän-
den mit, damit die ihre Mitglieder 
in formieren könnten.

Wer ist betroffen? Welche 
Branchen abgabepflichtig sind, 
steht im Künstlersozialversiche-
rungsgesetz. Dort sind die Un-
ternehmen aufgeführt, die ty-
pischerweise künst leri sche oder 
publi zis tische Werke oder Leistun-
gen verwerten. Verein facht lässt 
sich sagen: Alle Un ter nehmen, die 
aufgrund ihrer Orga  ni sa tion, ihrer 
Branchen kennt nisse oder ihres 
Know-how den Ab satz künst le-
rischer oder publi zistischer Leistun-
gen am Markt ermög li chen oder 
fördern, ge hören dazu – und das 
sind eben auch PR-Agenturen.

Folgende Branchen sind im 
Merkblatt der KSK als abgabepflich-
tig aufgeführt (da  zu gehören auch 
Unter nehmen, die nur teil   weise in 
einer solchen Branche  tätig sind): 
�  Verlage,
�  Presseagenturen, Bilder dienste, 
�  Werbeagenturen, PR-Agentu-

ren, Agen turen für Öffent lich-
keits arbeit, 

�  Theater, Orchester, Chöre, 
�  Ver  anstalter jeder Art, Konzert-

und Gastspieldirektionen, Tour-

nee  veranstalter, Künstleragen-
turen, Künstlermanager, 

�  Rundfunk- und Fernsehanbieter, 
�  Hersteller von Bild- und Ton trä-

gern (Film, TV, Musik-Produk-
tion), 

�  Galerien, Kunsthändler, 
�  Unternehmen, die das eigene 

Unter  neh men oder eigene Pro-
dukte oder deren Ver pac kun gen 
bewerben, 

�  Design-Unternehmen, 
�  Museen und Ausstellungs-

räume, 
�  Zirkus- und Varietéunternehmen, 
�  Ausbildungseinrichtungen für 

künst lerische und publizistische 
Tätigkeiten (auch für Kinder 
und Laien). 

Abgaben für den Clown Doch 
damit nicht genug: Ab gabe pflich tig 
sind außerdem Unter nehmen, die 
regelmäßig von Künst lern oder 
 Publizisten erbrachte Werke oder 
Leistungen nutzen, um im Zusam-
menhang mit die ser Nutzung Ein-
nahmen zu er zielen. Vor allem sind 
das Firmen, die PR-Agenturen, 
Werbeagenturen oder PR-Berater 
beauftragen.

Betroffen sind aber auch Be-
triebe, die nur dreimal im Jahr 
 einen Stehgeiger oder Clown für 

die Betriebs feier engagieren. 
„Diese Unter nehmen werden sich 
noch mehr als die PR-Agen turen 
wun dern, wenn sie Post von der 
KSK bekom men“, sagt Rechts-

Konten: Postbank-AG (BLZ 250 100 30) Kto-Nr. 36 1950 303 – Sparkasse Wilhelmshaven (BLZ 282 501 10) Kto.-Nr. 21 22 000
SEB AG, Bremen-Wilhelmshaven (BLZ 280 101 11) Kto.-Nr. 1263 800 500

Künstlersozialkasse -  Meldebogen für zur Künstlersozialabgabe Verpflichtete

1. Wenn Sie schon einmal von der Künstlersozialkasse angeschrieben wurden, geben Sie 
bitte hier Ihre Abgabenummer an:

8 4 X 0 0

2. Angaben zum Unternehmen:

Name Telefon

Straße Fax

PLZ, Ort

Internetadresse E-Mail-Adresse

a) Zur Vermeidung einer Doppelerfassung geben Sie bitte Ihre
(vom Arbeitsamt vergebene) achtstellige Betriebsnummer an:

b) Ist Ihr Unternehmen im Handels-, Vereins- oder Gewerberegister eingetragen?

 Nein  Ja, bitte nachstehend angeben (Kopie beifügen)

Amtsgericht / Gewerbeamt Nummer

Bitte Branche angeben:
(z. B.: Verlag, Theater, Werbung, Grafik etc.)

c) Für evtl. anfallende Erstattungsansprüche geben Sie bitte Ihre Bankverbindung an:

Bankinstitut: Kontonummer: Bankleitzahl:

3. Summe der Entgelte, die Sie für selbständig erbrachte künstlerische/publizistische Leistun-
gen oder Werke in den nachfolgend aufgeführten Jahren gezahlt haben:

Jahr/e E n t g e l t e  (in vollen EURO) in den Bereichen
Wort Bildende Kunst Musik Darstellende Kunst

1999

2000 (keine Bereichsaufteilung)

2001 (keine Bereichsaufteilung)

2002 (keine Bereichsaufteilung)

2003 (keine Bereichsaufteilung)

2004 * (keine Bereichsaufteilung)

* Nur bei Betriebsbeendigung im laufenden Jahr

Ich / Wir versicher(e)n, dass meine / unsere Angaben vollständig und richtig sind. Fahrlässig / vorsätzlich unterlassene 
Meldungen oder falsche Angaben können als Ordnungswidrigkeit gemäß § 36 KSVG mit einer Geldbuße bis zu 
5.000,-- EUR geahndet werden.

_____________________________       _________________________________
                      Ort, Datum                        Unterschrift (Firmenstempel)

  Zur Kasse, bitte!
Wer muss wann zahlen? Das Merkblatt der Künstler-
sozialkasse enthält alle Fakten zur Melde- und Ver-
sicherungspflicht.
Publizist ist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in anderer 
Weise publi zis tisch tätig ist oder Publizistik lehrt. Da zu gehören 
PR-Fachleute und Texter. Künstler ist, wer Musik, darstellende 
Kunst oder bildende Kunst ausübt oder lehrt. Dazu gehören 
Grafiker, Layouter, Designer, Werbe- und Pressefotografen. 
Selbstständig bedeutet: Der Publizist arbeitet auf freiberuflicher 
Basis, nicht als Arbeitnehmer für das Unternehmen. Das kann 
auch nebenberuflich geschehen, also auch neben einer Haupt-
tätigkeit, etwa als Angestellter, Beamter oder Student. Für die 
Abgabepflicht der Unternehmen spielt es keine Rolle, ob die 
bei ihm Beschäftig ten selbstständigen Publizisten bei der KSK 
versichert sind. Er muss alle melden, auch wenn sie nicht bei 
der KSK versichert sind. Für ein Unternehmen, das Kreative be-
schäftigt, beträgt im Jahr 2004 die Abgabe 4,3 Prozent der Zah-

lungen (ohne Mehr wert steuer), die das Unter nehmen an selbst-
stän dige Künst ler oder Publi zis ten ge leis tet hat. In den fünf 
Jahren zuvor schwankte der Anteil zwischen 3,8 und 4,0 Pro-
zent. Zu den Zahlungen gehören nicht nur das  Honorar, son-
dern auch alle Nebenkosten, zum Beispiel Mater ial und Trans-
port. Wer im Jahr 100.000 Euro an selbstständige Publizisten 
zahlt, muss somit 4.300 Euro an die KSK abführen. Übrigens: 
Je mehr Unternehmen zahlen, umso geringer wird die Abgabe 
für jedes einzelne Unternehmen. Der Finanzbedarf der KSK 
verteilt sich dann auf mehr Schul tern. 
Die Kreativen zahlen an die KSK Beiträge zur Renten-
versicherung von 9,75 Prozent ihres Nettoeinkommens, das ist 
die Hälfte des üblichen gesetzlichen Renten versiche rungsanteils. 
Für die Krankenkasse gibt die KSK bis zu 50 Prozent Zu-
schüsse. Für die genaue Höhe kommt es darauf, an, wie der 
Kreative kranken ver sichert ist. Einzelheiten dazu unter www.
kuenstlersozialkasse.de (Stichwort „Versicherte“).                     ■

Ausfüllen und 
 zahlen, bitte: Der 

KSK-Meldebogen.
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anwalt Jürgensen. „Denn sie wer-
den wohl nicht einmal ver ste-
hen, dass sie über haupt irgendwie 
mit etwas Kreativem zu tun 
haben.“ 

Weil viele nicht wissen, dass sie 
abgabepflichtig sind, weist die KSK 
in ihrem Merkblatt ausdrücklich 
darauf hin: „Personen, Unterneh-
men, Ver eini  gungen, Vereine und 
so weiter, die eine oder mehrere 
dieser auf gezählten Tätig keiten aus-
üben – sei es auch nur teilweise 
oder als  Nebenzweck – sollten sich 
zur Klä rung ihrer Abgabepflicht 
und zur Vermei dung von Nach-
teilen an die Künstler sozialkasse 
wenden.“

Die KSK bittet nicht Doch 
was ist, wenn die Betroffenen das 
Merk blatt der KSK nicht kennen 
und nicht einmal den Schimmer 
 einer Ahnung haben, dass sie unter 
das Künstlersozial abgaben gesetz 
fallen könnten? Ganz einfach: 
 Un wis sen heit schützt vor Zahlung 
nicht. Nach dem Künstlersozialver-
sicherungsgesetz sind die Unter-
nehmen meldepflich tig. Das heißt, 
sie müssen der KSK unauf gefordert 
mit tei len, ob sie zu den betroffenen 
Firmen gehören und in welchem 

Unfang sie Künst  ler oder Pub-
lizisten beschäf tigen. 

Die KSK muss also nicht erst 
bitten. Das gilt auch für die PR-
Agentur von Wolf peter Hocke. 
„Ich habe ja grundsätzlich kein 
Problem damit, an die KSK Ab-
gaben zu zahlen“, sagt der. „Aber 
so plötzlich, ohne Vorwarnung will 
die KSK Geld. Das empfin de ich 
als Willkür. Ich wusste nichts von 
der Abgabe pflicht. Und kein Ver-
bandsmedium und keiner meiner 
Berater haben mir je etwas da rüber 
mitgeteilt.“ 

Sprachlose Verbände Auch 
Rechtsanwalt Andri Jürgensen ver-
mutet ein Defizit bei den Verbän-
den und den Beratern 
von PR- und Werbe-
agenturen: „Die meis-
ten haben noch nie 
von der KSK gehört.“ 
Uwe Fritz von der 
Künstlersozialkasse 
hält dagegen: „Wir 
infor mieren regelmä-
ßig alle betroffenen 
Verbände und haben 
auch die PR-Verbände aus führlich 
über die Abgabe pflicht informiert. 
Aus unserer Sicht haben wir da 
sehr viel getan. Auch die Steuer-
berater müssten eigentlich über 
die KSK genügend wissen, denn 
die von den meis ten genutzte 

 Datev gibt darüber Infor mationen 
heraus.“

Bekannter als die Abgabepflicht 
ist, dass die selbst ständigen Künst-
ler und Publi zisten Beiträge an die 
KSK zahlen müssen. Doch auch 
bei der so genannten Versiche rungs-
pflicht gibt es Wissens  lücken. Un-
bekannt beispielsweise ist vielen 
Gesell schaftern von Unter nehmen 
der Kunstbranchen (und das be-
trifft vor allem PR- und Werbe -
agenturen, wenn sie GmbHs sind): 
Mitarbeitende Gesell schafter sind 
selbst auch versiche rungspflichtig 
und damit die GmbH abgabe-
pflichtig für den Gesell schafter.

Hintergrund: Die Gesellschafter 
üben in aller Regel eine selbststän-

dige künst lerische 
Tätigkeit aus. Dazu 
ge hören auch die 
Akquisi tion, Bera-
tung, Vorbe reitung 
und Nachbe rei-
tung – selbst wenn 
es nur ein Teil ih-
rer Aufgaben ist. 
Unter die selbst-
ständige künstler-

ische Tätigkeit fallen die Gesell-
schafter auch dann, wenn sie zum 
Beispiel als Geschäftsführer der 
GmbH tätig und fest ange stellt 
sind.

Ausgenommen sind nur solche 
Gesell schaf ter, die entweder keinen 

Gesetz über die Sozialversicherung

der selbständigen Künstler und Publizisten

(Künstlersozialversicherungsgesetz – KSVG)

Vom 27.Juli 1981 (BGBl. I S. 705)

zuletzt geändert durch das Gesetz zur Einführung einer kapitalgedeckten Hütten-
knappschaftlichen Zusatzversicherung und zur Änderung anderer Gesetze

vom 21. Juni 2002 (BGBl. I S. 2167)

Umfang der Versicherungspflicht

§ 27

(1) Der zur Abgabe Verpflichtete hat nach Ablauf eines Kalenderjahres, spätestens bis
zum 31. März des Folgejahres, der Künstlersozialkasse die Summe der sich nach § 25
ergebenden Beträge zu melden. Für die Meldung ist ein Vordruck der Künstlersozialkas-
se zu verwenden. Soweit der zur Abgabe Verpflichtete trotz Aufforderung die Meldung
nicht , nicht rechtzeitig, falsch oder unvollständig erstattet, nimmt die Künstlersozialkasse
eine Schätzung vor. Satz 3 gilt entsprechend, soweit die Künstlersozialkasse bei einer
Prüfung aufgrund des § 35 die Höhe der sich nach § 25 ergebenden Beträge nicht oder
nicht in angemessener Zeit ermitteln kann, insbesondere weil die Aufzeichnungspflichten
nach § 28 nicht ordnungsgemäß erfüllt worden sind.

§ 2

Künstler im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst
schafft, ausübt oder lehrt. Publizist im Sinne dieses Gesetzes ist, wer als Schriftsteller,
Journalist oder in anderer Weise publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt.

Melde- und Abgabeverfahren

Rechtsanwalt Andri Jürgensen vermutet ein Informationsdefizit bei den 
Verbänden und Beratern der Agenturen.

Das Künstler-
sozialversiche-
rungsgesetz 
 regelt, wer 
zahlen muss.

„Plötzlich will 
die KSK Geld. 

Das empfinde ich 
als Willkür.“

Wolfpeter Hocke,
Ad hoc PR
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 Tipps für PR-Agenturen
Melden Sie sich bei der KSK, wenn Sie selbst-
ständige Publi zisten oder Künstler beschäftigen. Las-
sen Sie sich dabei von einem im Sozial versicherungs-
recht oder Künstler sozialrecht er fahrenen Anwalt 
beraten. Anwälte mit diesen Schwer punkten nennt 
Ihnen der Anwaltsuchservice unter der Nummer 
01805/254555. Allerdings bietet auch die KSK eine 
ausführliche persönliche Bera tung an, und die ist 
kostenfrei.

www.kuenstlersozialkasse.de
Hier finden Sie das Künstlersozial versiche rungs-
gesetz, alle Merkblätter der KSK und das Meldefor-
mular zum Download. 

www.kunstrecht.de
Die Seite bietet weiterführende Hinweise zum 
Thema und Literatur von Rechtsanwalt Andri 
 Jürgensen.

Einfluss auf die Gesell schaft haben 
– zum Beispiel weil sie nur einen 
Minderheitsanteil besitzen – oder 
nur kaufmännische Aufgaben erfül-
len, also keine künst lerischen oder 
publi zistischen Tätig keiten aus-
üben.

Abstottern möglich Mit die-
sem  Argument konnte auch Wolf-
peter Hocke mithilfe seines Anwalts 
die Abgaben redu zieren: Er wies 
nach, dass er als Gesellschafter nur 
kaufmännisch und nicht kreativ tä-
tig war. Außerdem konnte er darle-
gen, dass seine Agen tur in den ver-
gangenen Jahren wenige Freie 
be schäftigt hatte. Die daraus fol-
gende Forderung durfte er in Raten 
zahlen, so dass sie nicht mehr ganz 
so wehtat. „Die KSK ist relativ 
großzügig, wenn man um Raten-
zahlung bittet und nachweisen 
kann, dass man nicht flüssig ist“, 
sagt Rechtsanwalt Andri Jürgensen.

Froh kann Wolfpeter Hocke fer-
ner darüber sein, dass er kein Buß-
geld zahlen muss, weil er seine 
Melde pflicht miss achtet hat. Denn 
auch das sieht das Gesetz vor. „Buß-
gelder verhängen wir bisher nur in 
schweren Fällen, wenn zum Beispiel 
ein Unternehmen sich nicht meldet, 
obwohl es die Ab gabe pflicht nach-
weislich kennt“, sagt Uwe Fritz. 
„Aber künftig wollen wir verstärkt 
Bußgelder ver hängen.“

Die KSK kann Unternehmen 
daraufhin über  prüfen, ob und wie 
weit sie der Abgabe pflicht oder 
ihre Beschäf tig ten der Ver siche-
rungspflicht unter liegen und Nach-
forderungen stel len. Sie darf die 
Rückstände auch schätzen, wenn 
sie aus den Unterlagen des Unter-
nehmens nicht zu er kennen sind. 
Entsprechendes gilt für die Ver-
sicherungsbeiträge der selbststän-
digen Künstler und Publizisten.

Michael Schmuck ■
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